
506.23

W
aldweg

Waldweg

Waldweg

L

SO 2 II

-

SO 1 I

a

Hospiz

Christliches
Gästehaus

-

WA II

-

4

3

Brockenstraße

48

45

82

47

46

42

83

49

40

44

115

K1354

Flur 22

Flur 23

Flur 1

508.02

506.98
506.97

504.68

506.64

506.06

506.18

506.24
506.55

506.68

506.65

508.97
509.15

508.62
508.54

508.23

508.08
508.09

507.94

507.27
507.27

506.83
506.79

506.94
506.57 506.09507.20

506.31 505.86 505.62

505.85 505.45

505.18505.40

506.40

506.43
506.35

506.18
506.11

506.06
505.98

505.87

505.85
506.08

506.11506.17506.41

507.13
507.15

507.20

506.99

506.64

506.35
506.07

505.89

505.73

506.62

506.48505.06
506.70

505.77

505.82
505.56

505.46

504.83
505.00

504.80
505.09

505.12

505.35

505.71

505.65

505.79

506.01

506.01

505.92

505.90

506.02

506.09506.92

505.19

505.18
505.19

505.00
504.93

504.79

504.70

504.46505.90

504.92 504.62

504.83 504.41 504.01

503.82

504.28
504.17

504.48
504.63

504.62

504.94

505.04
505.02

504.86

504.92

505.04

505.05

505.14

505.12

504.86
504.73 504.66

504.71 504.64

505.21

505.47 505.20

505.06

505.19
504.80

506.44
506.09

506.10

506.44

506.19
506.05

505.80

505.80
505.57

505.57
505.80

504.65504.65

504.65

505.47505.05
505.45

506.07

505.26
505.14

505.11

506.07
507.62

506.16
506.31

507.68
507.68

508.57
508.56

506.57

505.84
505.83

505.00
505.09

503.56
503.00
503.12

502.33
502.34

501.76
501.84

501.32

501.41

501.31
501.26
501.24

500.56500.17

501.42

501.42

502.73 502.23
502.75504.00

504.44

504.30504.42
504.45

504.58
503.84 502.87

504.40

504.48

504.44

504.42

501.75

501.75

509.08

510.22 509.66
510.33

510.47

510.15

509.71
509.77

508.96

510.26

510.61
510.96
510.95

510.15 509.70

510.03

508.88

508.34

508.04

508.18 507.80

506.84

506.94

507.99

510.51 510.10 509.65 509.13 508.62 508.05 507.52 506.96

507.70508.20508.77509.27509.76510.22510.64

507.66
507.68

8.85

4.60

33.60

12.00

33.60

16.10

16.10

6.
00

6.00

3.
003.30

9.
73

4.75

3.20
3.90

12
.3

0

0,4

0,35

0,3

130.00

83.00

Diakonie-Krankenhaus Harz

"Haus Buche"

"Haus Birke"

"Haus Hoffnung"

D
:\P

R
O

JE
KT

E_
20

23
\B

-P
LA

N
 E

LB
IN

G
ER

O
D

E 
H

O
SP

IZ
\B

-P
LA

N
\V

O
R

EN
TW

U
R

F\
B-

PL
AN

 0
50

72
3.

D
W

G

Planzeichenerklärung
1. Art der baulichen Nutzung (§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB)

     Allgemeines Wohngebiet WA                 (§ 4 BauNVO)

Sonstiges Sondergebiet       (§ 11 BauNVO)
Zweckbestimmung: Hospiz

   Sonstiges Sondergebiet       (§ 11 BauNVO)
Zweckbestimmung: Christliches Gästehaus

2. Maß der baulichen Nutzung (§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB)

                   0,35    Grundflächenzahl (GRZ), z.B. 0,35    (§ 19 Abs. 1  BauNVO)

                   
                    II    Zahl der Vollgeschosse als Höchstmaß, z.B. II   (§ 20 Abs. 1 BauNVO)

3. Bauweise, Baugrenzen (§ 9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB)

a                        abweichende Bauweise                (§ 22 Abs. 4 BauNVO)

                   Baugrenze            (§ 23 Abs. 3 BauNVO)

4. Verkehrsflächen (§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB)

private Straßenverkehrsflächen             (§ 9 Abs. 1 Nr. 11 BauGB)

private Verkehrsflächen mit besonderer  (§ 9 Abs. 1 Nr. 11 BauGB)
                           Zweckbestimmung: Parkplatz

5. Flächen für Wald (§ 9 Abs. 1 Nr. 18 BauGB)

Wald       (§ 9 Abs. 1 Nr. 18 BauGB)

6. Grünflächen            (§ 9 Abs. 1 Nr. 15 BauGB)

           Private Grünflächen                  (§ 9 Abs.1 Nr. 15 BauGB)
                Zweckbestimmung: Parkanlage

Verfahrensstand:  Vorentwurf
Maßstab:                1 : 1.000               Datum:        04.07.2023

PLANVERFASSER:

Stadt Oberharz am Brocken    BAUMEISTER
Markt 1 - 2 Ingenieurbüro GmbH Bernburg
38875 Oberharz am Brocken, Steinstraße 3i
Ortsteil Stadt Elbingerode (Harz)   06406 Bernburg (Saale)   

Tel. 03471 313556
        Dipl.-Ing. (FH) Michael Jastrow
        Stadtplaner AK LSA 1393-99-3-d
        Dipl.-Ing. (FH) Jens Kiebjieß
       Landschaftsarchitekt AK LSA 1587-02-3-c
       Stadtplaner AK LSA 1927-10-3-d
 
        

Stadt Oberharz am Brocken,
Bebauungsplan „Stationäres Hospiz
in Elbingerode“

Teil A - Planzeichnung
M 1 : 1.000

Verfahrensvermerke
Präambel

Aufgrund des § 1 Abs. 3, § 10 und des § 13a des Baugesetzbuchs (BauGB) in der Fassung der
    Bekanntmachung vom 03.11.2017 (BGBl. I S. 3634), zuletzt geändert durch Artikel 1 und 2 des
    Gesetzes vom 04.01.2023 (BGBl. I Nr. 6) hat der Stadtrat der Stadt Oberharz am Brocken den 

Bebauungsplan, bestehend aus der Planzeichnung, den nebenstehenden textlichen Festsetzungen und
der Satzung beschlossen.

Stadt Oberharz am Brocken, __.__.2023 Bürgermeister

1. Aufgestellt aufgrund des Aufstellungsbeschlusses des Bebauungsplans vom 28.09.2021. Der Beschluss
wurde am __.__.2023 ortsüblich bekannt gemacht.

Stadt Oberharz am Brocken, __.__.2023 Bürgermeister

2. Der vom Stadtrat der Stadt Oberharz am Brocken am __.__.2023 gebilligte 2. Entwurf des
Bebauungsplans, bestehend aus der Planzeichnung (Teil A) sowie den textlichen Festsetzungen und der
örtlichen Bauvorschrift (Teil B), mit seiner Begründung hat in der Zeit vom __.__.2023 bis zum
__.__.2023 während der üblichen Dienstzeiten nach § 3 Abs. 2 BauGB öffentlich ausgelegen. Die
öffentliche Auslegung ist mit dem Hinweis, dass Stellungnahmen während der Auslegungsfrist von
jedermann schriftlich oder zur Niederschrift abgegeben werden können und dass nicht fristgerecht
abgegebene Stellungnahmen bei der Beschlussfassung über den Bebauungsplan unberücksichtigt bleiben
können, am __.__.2023 ortsüblich bekannt gemacht worden.

Stadt Oberharz am Brocken, __.__.2023 Bürgermeister

3. Der Stadtrat der Stadt Stadt Oberharz am Brocken hat die im Rahmen der Beteiligung nach § 3 Abs. 2
und § 4 Abs. 2 BauGB abgegebenen Stellungnahmen der Öffentlichkeit sowie der Behörden und
sonstigen Träger öffentlicher Belange am __.__.2023 sowie am __.__.2023 geprüft. Das Ergebnis ist
mitgeteilt worden.

Stadt Oberharz am Brocken, __.__.2023 Bürgermeister

4. Der Bebauungsplan, bestehend aus der Planzeichnung (Teil A) sowie den textlichen Festsetzungen und
der örtlichen Bauvorschrift (Teil B), wurde am __.__.2023 vom Stadtrat der Stadt Oberharz am Brocken
als Satzung beschlossen. Die Begründung wurde mit dem Beschluss gebilligt.

Stadt Oberharz am Brocken, __.__.2023 Bürgermeister
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Nutzungsart

14

Zahl der Vollgeschosse

Grundflächenzahl (GRZ) Bauweise

14

         

549

         

   

L

Teil B - Textliche Festsetzungen
I Planungsrechtliche Festsetzungen
1. Art der baulichen Nutzung (§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB)
1.1 Im Sonstigen Sondergebiet SO 1 mit der Zweckbestimmung „Hospiz“ gemäß § 11 Abs. 3 BauNVO sind

folgende Nutzungen zulässig:
1. Hospize
2. notwendige Stellplätze im Sinne des § 48 Abs. 1 BauO LSA und deren Zufahrten
3. Nebenanlagen im Sinne des § 14 BauNVO
4. Einfriedungen
5. Photovoltaikanlagen auf Dächern von Gebäuden

1.2 Im Sonstigen Sondergebiet SO 2 mit der Zweckbestimmung „Christliches Gästehaus“ gemäß § 11 Abs. 3
BauNVO sind folgende Nutzungen zulässig:
1. Christliche Gästehäuser
2. notwendige Stellplätze im Sinne des § 48 Abs. 1 BauO LSA und deren Zufahrten
3. Nebenanlagen im Sinne des § 14 BauNVO
4. Einfriedungen

1.3 Im Allgemeinen Wohngebiet WA sind Betriebe des Beherbergungsgewerbes (§ 4 Abs. 3 Nr. 1 BauNVO),
sonstige nicht störende Gewerbebetriebe (§ 4 Abs. 3 Nr. 2 BauNVO), Anlagen für Verwaltungen (§ 4
Abs. 3 Nr. 3 BauNVO), Gartenbaubetriebe (§ 4 Abs. 3 Nr. 4 BauNVO) und Tankstellen (§ 4 Abs. 3 Nr. 5
BauNVO) gemäß § 1 Abs. 6 Nr. 1 BauNVO nicht Bestandteil dieser Satzung.

2. Bauweise (§ 9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB)
Im Sonstigen Sondergebiet SO 1 mit der Zweckbestimmung „Hospiz“ wird eine abweichende Bauweise 
festgesetzt, in der Gebäude mit einer Länge von mehr als 50 m zulässig sind.

3. Wohngebäude für Personengruppen mit besonderem Wohnbedarf (§ 9
Abs. 1 Nr. 8 BauGB)

Im Allgemeinen Wohngebiet WA sind gemäß § 9 Abs. 1 Nr. 8 BauGB nur Wohngebäude zulässig, in denen
über die Anforderungen in § 49 Abs. 1 Satz 1 BauO LSA hinaus alle Wohnungen barrierefrei im Sinne des § 2
Abs. 9 BauO LSA sind und somit für eine Nutzung durch Wohnen für ältere Menschen (60 Jahre und älter)
geeignet sind.

4. Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Boden, 
Natur und Landschaft (§ 9 Abs. 1 Nr. 20 BauGB)

4.1 Die im Bebauungsplan festgesetzte Verkehrsfläche ist in teildurchlässiger Bauweise mit einem mittleren
Abflussbeiwert Cm nach DIN 1986 „Entwässerungsanlagen für Gebäude und Grundstücke“, Teil 100,
Tabelle 9 (Ausgabe Dezember 2016)1, von höchstens 0,7 zu befestigen.

4.2 Alle Arbeiten zur Baufeldfreimachung mit Ausnahme der Beseitigung oder des Abschneidens von 
Bäumen, Hecken, Gebüschen und anderen Gehölzen wie insbesondere die Errichtung einer Baustraße
oder von Lagerflächen, das Entfernen der Krautschicht, das Abschieben des Oberbodens/Erdarbeiten)
sind außerhalb der Hauptbrutzeit zwischen dem 15. März und dem 15. Juli durchzuführen.

SO 1
Hospiz

SO 2
Christliches
Gästehaus

5. Der Bebauungsplan, bestehend aus der Planzeichnung (Teil A) sowie den textlichen Festsetzungen und
der örtlichen Bauvorschrift  (Teil B) und der örtlichen Bauvorschrift wird hiermit ausgefertigt.

Stadt Oberharz am Brocken, __.__.2023 Bürgermeister

6. Die Stelle, bei der der Plan auf Dauer während der Dienststunden von jedermann eingesehen werden
kann und über den Inhalt Auskunft zu erhalten ist, ist am __.__.2023 ortsüblich bekannt gemacht 
worden. In der Bekanntmachung ist auf die Voraussetzungen für die Geltendmachung der Verletzung von
Vorschriften sowie auf die Rechtsfolgen (§ 215 BauGB) und weiter auf Fälligkeit und Erlöschen von 
Entschädigungsansprüchen (§ 44 BauGB) hingewiesen worden. Die Satzung ist am __.__.2023 in Kraft
getreten.

Stadt Oberharz am Brocken, __.__.2023 Bürgermeister

7. Der Beschluss der Satzung über den vorhabenbezogenen Bebauungsplan „Stationäres Hospiz in 
Elbingerode“ im Ortsteil Elbingerode ist gemäß § 10 Abs. 3 BauGB ortsüblich bekannt gemacht worden.
Der Bebauungsplan ist damit in Kraft getreten.

Stadt Oberharz am Brocken, __.__.2023 Bürgermeister

7. Planungen und Nutzungsregelungen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung
    von Boden, Natur und Landschaft (§ 9 Abs. 1 Nr. 25 Buchst. b BauGB)

     Landschaftsschutzgebiet     (§ 9 Abs. 6 BauGB)

Erhaltung von Bäumen (§ 9 Abs. 1 Nr. 25 Buchst. b BauGB)

8. Regelungen für die Stadterhaltung und den Denkmalschutz
(§ 9 Abs. 6 BauGB)

Einzelanlagen (unbewegliche (§ 9 Abs. 6 BauGB)
Kulturdenkmale), die dem
Denkmalschutz unterliegen

9. Sonstige Planzeichen

    Grenze des räumlichen Geltungsbereichs       (§ 9 Abs. 7 BauGB)
    des Bebauungsplans

Abgrenzung unterschiedlicher Nutzung                    (§ 1 Abs. 4 BauNVO)

Mit Gehrechten zu belastende Flächen (§ 9 Abs. 1 Nr. 21 BauGB)

10. Nutzungsschablone

11. Bestandsangaben

                      Flurgrenze

Flurstücksgrenze

Flurstücksnummer

Gebäudebestand mit Hausnummer

4.3 Das Baufeld ist zur Hauptlaichwanderungszeit des Feuersalamanders während des Zeitraums vom
1. März bis zum 30. April möglichst vollständig, zumindest zu den angrenzenden Waldflächen und dem
Bachtal, durch einen Amphibienschutzzaun wirksam gegen durchwandernde laichbereite 
Feuersalamander und andere Amphibienarten funktionsbereit abzusperren.

4.4 Innerhalb des Plangebietes dürfen Borde und für Amphibien undurchlässige Grundstückseinfriedungen
Höhen ab 10 cm sowie Kantenlängen >30 m quer zur Hauptwanderrichtung der Amphibien nicht 
verbaut werden.

4.5 Entwässerungsschächte sind mit einem engstrebigen Rost mit <1,6 cm Strebenabstand zu versehen,
eventuell eingehängte Schlammeimer sind zu lochen.

4.6 Kellerfensterschächte und offene Kellertreppen innerhalb des Plangebietes sind mit Ausstiegshilfen für
Amphibien zu versehen.

4.7 In der Hauptlaichzeit der Amphibien vom 1. März bis zum 31. Mai länger sind offen stehende 
Baugruben, Schächte u. ä. zu vermeiden, gefangene Tiere sind freizusetzen.

5. Mit Gehrechten zu belastende Flächen (§ 9 Abs. 1 Nr. 21 BauGB)
Auf einer Teilfläche der privaten Straßenverkehrsfläche wird ein Gehrecht zugunsten der Allgemeinheit in der
Breite der Verkehrsfläche festgesetzt. Zum Gehrecht im Sinne dieser Festsetzung gehören das Begehen, das
Befahren mit Fahrrädern, Krankenfahrstühlen und Fahrzeugen ohne Motorkraft sowie das Reiten. Es schließt
auch Skifahren, Rodeln, Klettern, Spielen sowie ähnliche Betätigungen zu Fuß ein.

II Örtliche Bauvorschrift als Anforderungen an die 
äußere Gestaltung baulicher Anlagen (§ 85 Abs. 1 
Satz 1 Nr. 1 BauO LSA i. V. m. § 9 Abs. 4 BauGB)
Dachform
Im Sonstigen Sondergebiet SO 1 ist bei Dächern von Gebäuden eines Hospizes als Dachform nur das
Flachdach zulässig. Im Allgemeinen Wohngebiet WA sind bei Dächern von Wohngebäuden nur Dächer mit
einer Neigung zwischen 19o und 46o zulässig.

Genehmigungspflicht
Die Errichtung und die Änderung von baulichen Anlagen, an die diese örtlichen Bauvorschrift Anforderungen
stellt, bedürfen gemäß § 85 Abs. 2 Satz 2 BauO LSA einer schriftlichen Genehmigung der Stadt Oberharz am
Brocken.

Ordnungswidrigkeiten
Ordnungswidrig handelt gemäß § 8 Abs. 6 Kommunalverfassungsgesetz des Landes Sachsen-Anhalt
(KVG LSA), wer vorsätzlich oder fahrlässig dieser örtlichen Bauvorschrift zuwiderhandelt. Die
Ordnungswidrigkeit kann gemäß § 8 Abs. 6 Satz 2 KVG LSA mit einer Geldbuße bis zu 5.000 Euro geahndet
werden.

 1 Die Norm wird in den Räumen des Bauamtes der Stadt Oberharz am Brocken, Nordhäuser Straße  3, 38899
Hasselfelde während der Sprechzeiten zur Einsichtnahme bereitgehalten und kann bei der Beuth Verlag GmbH,
Burggrafenstraße 6, 10787 Berlin bezogen werden.
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